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eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel5, zur durchgängigen 

Berücksichtigung des Klimaschutzes und der biologischen Vielfalt beitragen. 

(6) Die Kommission hat das regionale Mehrjahresrichtprogramm für die pazifischen 

überseeischen Länder und Gebiete für den Zeitraum 2021–20276 angenommen, in dem 

folgende Prioritäten festgelegt sind: die Nachhaltigkeit, Resilienz und Diversifizierung 

der Lebensmittelerzeugung in den drei Gebieten zu stärken und einen nachhaltigen 

und gesunden Lebensmittelkonsum zu fördern.  

(7) Der mehrjährige Aktionsplan, der gemäß dem Beschluss (EU) 2021/1764 zu 

finanzieren ist, soll dazu beitragen, dass die Lebensmittelsysteme in den pazifischen 

überseeischen Ländern und Gebieten ökologischer werden und die Meeresumwelt 

schützen.  

(8) Die Maßnahme „Europäisches Programm für umweltfreundlichere und stärker auf 

blaue Ressourcen ausgerichtete Lebensmittelsysteme in den pazifischen überseeischen 

Ländern und Gebieten“ zielt darauf ab, den ökologischen Wandel der 

Lebensmittelsysteme in den drei französischen Gebieten der Region zu fördern.  

(9) Nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der Haushaltsordnung, der nach Artikel 81 des 

Beschlusses (EU) 2021/1764 anzuwenden ist, wird die Maßnahme im Rahmen der 

indirekten Mittelverwaltung durchgeführt. 

(10) In Bezug auf Stellen und Personen, die mit der indirekten Verwaltung von 

Unionsmitteln betraut sind, hat die Kommission sicherzustellen, dass die finanziellen 

Interessen der Union in dem in Artikel 157 Absatz 3 der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Maße geschützt werden. Zu diesem Zweck behält die Kommission 

gemäß Artikel 157 Absatz 7 der Haushaltsordnung die in Abschnitt 4.3.2 des Anhangs 

vorgesehenen Zuständigkeiten für die Haushaltsführung.  

(11) Der im vorliegenden Beschluss vorgesehene Aktionsplan steht im Einklang mit der 

Stellungnahme des Ausschusses nach Artikel 90 des Beschlusses (EU) 2021/1764 — 

BESCHLIEẞT: 

Artikel 1 

Der Aktionsplan  

Der mehrjährige Finanzierungsbeschluss, der den mehrjährigen Aktionsplan zur 

Durchführung des mehrjährigen Aktionsplans für die pazifischen überseeischen Länder und 

Gebiete für die Jahre 2025 und 2026 darstellt, wird wie im Anhang dargelegt angenommen. 

Der Aktionsplan umfasst folgende Maßnahme: „Europäisches Programm für 

umweltfreundlichere und stärker auf blaue Ressourcen ausgerichtete Lebensmittelsysteme in 

den pazifischen überseeischen Ländern und Gebieten“, wie im Anhang dargelegt. 
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